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Gesetzentwürfe zur Umsetzung des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
(GEAS) und zur Novelle des Integrations- 
und Teilhabegesetzes im Kieler Landtag.

Die Gesetzeslesungen im Schleswig-Holsteinischen Land-
tag am 18.3.2026 verdeutlichen die Widersprüchlichkeit der 
aktuellen migrationspolitischen Debatten: Während mit dem 
neuen Integrations- und Teilhabegesetz (IntTeilhG)1 wichtige 
Fortschritte für die gesellschaftliche Teilhabe Geflüchteter 
diskutiert werden, steht nur kurz zuvor das GEAS-Umset-
zungsgesetz2 auf der Tagesordnung – mit drastischen Folgen 
für Schutzsuchende.

GEAS-Umsetzungsgesetz 
Die GEAS-Reform soll durch Lager an den Außengrenzen, 
beschleunigte Verfahren und die sogenannte Fiktion der 
Nichteinreise Asylverfahren beschleunigen und wird fak-
tisch zu einer Aushöhlung des internationalen Flüchtlings-
schutzes in Europa und zur Entrechtung und Inhaftierung 
Schutzsuchender führen. Gemeinsam mit vielen weiteren 
zivilgesellschaftliche Organisationen hatte der Flüchtlingsrat 
daher bereits seit langem vor den Folgen der GEAS Reform 
gewarnt3.

Welche drastischen Verschärfungen auf Schutzsuchenden 
zukommen, lässt Artikel 3 des Gesetzesentwurfs vermuten, 
der eine Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetz ent-
hält. Dort werden neben dem bisher bestehenden Haftgrund 
„Zurückschiebungshaft“ drei weitere Rechtsgrundlagen für 
Haft oder Gewahrsam eingefügt (Überprüfungshaft, Aus-
reisegewahrsam sowie Asylverfahrenshaft). Das bedeutet: 
Freiheitsentzug für Personen, die nichts verbrochen haben. 
Besonders dramatisch ist der Zusatz der neuen Asylverfah-
renshaft. Damit wird es auch in Schleswig-Holstein möglich 
schutzsuchende Familien mit Kindern einzusperren.

Einzig positiver Ansatz ist die institutionalisierte Identifika-
tion von besonderen Schutzbedarfen und Vulnerabilitäten 
von Schutzsuchenden. Problematisch bleibt jedoch, dass der 
Gesetzesentwurf für Schleswig-Holstein hierzu keine fachli-
chen Standards festlegt, sondern die konkrete Ausgestaltung 
offenlässt. Bereits im Vorfeld wurde vielfach kritisiert, dass 
die im Screeningverfahren vorgesehenen Stellen, etwa die 

1	  https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/04100/drucksa-
che-20-04194.pdf 
2	  https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/04100/drucksa-
che-20-04137.pdf 
3	  https://www.frsh.de/artikel/nein-zum-gemeinsamen-europaeischen-asyl-
system 

Landespolizei, in der Regel nicht über das erforderliche Fach-
wissen und die notwendige medizinische Expertise verfügen, 
um Vulnerabilitäten zuverlässig zu erkennen. Sie sind außer-
dem nicht geeignet, das notwendige Vertrauensverhältnis zu 
den Schutzsuchenden aufzubauen.

Diese Bedenken wurden durch den vorliegenden Entwurf 
nicht ausgeräumt. Ob und wie die Identifizierung von beson-
deren Schutzbedarfen in der Praxis tatsächlich funktionieren 
wird, bleibt abzuwarten. Der Flüchtlingsrat empfiehlt hier 
dringend auf die Unterstützung von Sozialpartnern zurückzu-
greifen, um das Screening effektiv und nach den gegebenen 
Standards durchzuführen.

Integrations- und Teilhabegesetz
Die GEAS-Reformen gelten als größte Asylrechtsverschär-
fung seit 1993 und regeln die Integration und Aufnahme von 
Schutzsuchenden auch auf EU- und Bundesebene. Angesichts 
dieser massiven Änderungen und restriktiven Entwicklungen 
ist zu befürchten, dass das heute ebenfalls in erster Lesung 
diskutierte Integrationsgesetz immer weniger Menschen zu 
Gute kommt. Das neue Integrations- und Teilhabegesetz soll 
diverse Verbesserungen für Migrant*innen in Schleswig-Hol-
stein mit sich bringen und wird bisherige Gesetz von 2021 
ablösen.

Der Flüchtlingsrat begrüßt die Neuausrichtung insbesondere 
die Aufnahme des Artikel 7 zu Gesundheit und psychosozia-
ler Versorgung ausdrücklich. Positiv hervorzuheben ist auch 
die Schulpflicht für alle ankommenden Kindern, die Möglich-
keit des Schulabschlusses für volljährige Geflüchtete sowie 
der Einsatz des Landes für Migrationsberatung und sprachli-
che Bildung. Damit werden wichtige Grundsteine für mehr 
Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe gelegt.

Die zeitgleiche Befassung mit den Gesetzesentwürfen macht 
jedoch die Ambivalenz deutlich. Während die Landespolitik 
in Schleswig-Holstein Integration stärkt, wird Migration und 
Ankommen auf EU- und Bundesebenen deutlich erschwert 
bzw. für große Gruppen Schutzsuchender von vornherein zu 
verhindern versucht.

Im Ergebnis wird dies dazu führen, dass immer weniger 
Menschen überhaupt von den Änderungen im Integrations-
gesetz profitieren. Integration wird zwar gestärkt – jedoch 
für eine zunehmend kleinere Gruppe.
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